


Datenschutz 1, Verfassungsschutz     (Stand: 01.11.98/M6)





Das Bundesverfassungsschutzgesetz, kurz BVerfSchG, bietet wichtige Grundlagen, um das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu verwirklichen. Gemäß § 15 BVerfSchG hat das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) dem Betroffenen unentgeltlich Auskunft über gespeicherte Informationen zu erteilen, "..., soweit er hierzu auf einen konkreten Sachverhalt hinweist und ein besonderes Interesse an einer Auskunft darlegt.". Natürlich kann unter bestimmten Umständen die Auskunft verweigert werden, allerdings muß diese Ablehnung mit dem Hinweis auf die Möglichkeit, den Bundesbeauftragten für Datenschutz (Riemenschneiderstr. 11,  53175 Bonn,  0228/81995-0, Fax: 0228/81995-50) einzuschalten, bekannt gemacht werden; ggf. ist dieser einzuschalten. Allgemein gilt das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Unrichtige Daten müssen korrigiert, unzulässig gespeicherte gelöscht und nicht beweisbare Daten gesperrt werden (§§ 6, 20, 35 BDSG).





Musterbrief für BfV (Merian Str. 100, 50765 Köln, Tel: 0221/792-0, Fax: 0221/798 365):





Auskunft nach § 15 BVerfSchG und §§ 6, 19 und 34 BDSG





Sehr geehrte Damen und Herren,





hiermit beantrage ich Auskunft über zu meiner Person gespeicherte Daten. Da ich bei einer Polizeikontrolle aus Anlaß einer politischen Veranstaltung meine Personalien angeben mußte / Mitglied einer politischen Partei bin, möchte ich Wissen, ob in diesem oder einem anderen Zusammenhang Daten über mich gespeichert sind; diese Information ist für mich wichtig, da ich beabsichtige, in den öffentlichen Dienst einzutreten / mich bei der Bundeswehr zu verpflichten.





Mit freundlichen Grüßen





Anfragen sind außerdem möglich bei:


Landesämter für Verfassungsschutz (LfV);


Militärischer Abschirmdienst (MAD), (§9 MAD-Gesetz);


Bundesnachrichtendienst (BND), (§7 BND-Gesetz);


Bundeskriminalamt (BKA), Thaer Str. 11, 65193 Wiesbaden, Tel: 06121/55-0, Fax: 06121/55-2141 (§§6,19,34 BDSG);


Landeskriminalämter (LKA) (§§6,19,34 BDSG);


Polizeidienststellen und Staatsanwaltschaften;





Sinn der Anfrage:


1. Die gespeicherten Informationen könnten von Interesse sein.


2. Wird die Anfrage abgelehnt, können daraus Rückschlüsse gezogen werden.


3. Die betreffenden Behörden haben eine sinnvolle Beschäftigung.





Eine Änderung der Daten sollte, auch wenn diese fehlerhaft sind, nicht unbedingt verlangt werden, da es nicht Aufgabe des Betroffenen ist, den Behörden bei ihrer Arbeit zu helfen.





Die Anschriften der Landesämter für Verfassungsschutz u.a. sind im VSB-Infoheft enthalten.
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Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit, informieren Sie sich über eine Fördermitgliedschaft im Arbeitskreis Recht !








Abdruck und Vervielfältigung nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.





Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen gegeben, es wird aber keine rechtliche Gewähr übernommen.











